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zu den Verfahrensschritten: 

Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung 
gemäß § 34 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbarkom-
munen gemäß § 2 Abs. 2 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbarkommunen 
gemäß § 2 Abs. 2 
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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 

 
I. Regionalplanungsbehörde 

 

 1. Bezirksregierung Münster 
vom 04.11.2019 

 

 Stellungnahme: 

Es gibt keine Bedenken aus raumordnerischer Sicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rücknahme der Wohnbaufläche im Orts-
teil Ledde aus städtebaulichen Gründen kritisch gesehen wird.  

Die in Rede stehende Fläche in Ledde ist als Reservefläche dargestellt. Eine 
Nutzung als Wohnbaufläche ist jedoch ausgeschlossen, da das Gebiet über 
die Landesstraße L 594 Ledder Dorfstraße mit nur sehr großem Aufwand er-
schlossen werden könnte.  

Da diese Fläche die einzige Reservefläche im Ortsteil Ledde ist, für die kein 
rechtskräftiger Bebauungsplan besteht, wurde dieser Teilbereich nach einer 
Alternativenprüfung durch die Verwaltung der Stadt Tecklenburg als Rück-
nahmefläche festgelegt, um Bauland an anderer Stelle in Ledde schaffen zu 
können. 

Im Übrigen handelt es sich natürlich um den Flächennutzungsplan der Stadt 
Tecklenburg und nicht der Stadt Ibbenbüren. 
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II. Träger öffentlicher Belange 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Gemeinde Hagen a.T.W. 
vom 04.10.2019 

2. Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 
vom 07.10.2019 

3. Gemeinde Lotte 
vom 08.10.2019 

4. Amprion GmbH 
vom 09.10.2019 

5. Stadt Lengerich 
vom 10.10.2019 

6. Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
vom 10.10.2019 

7. Bezirksregierung Münster - Dezernat 33 
vom 14.10.2019 

8. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land 
vom 23.10.2019 

9. Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V. Kreisverband 
Steinfurt 
vom 28.10.2019 

10. Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 
vom 05.11.2019 

11. SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH 
vom 06.11.2019 

12. PreZero Service Emsland GmbH & Co. KG 
vom 06.11.2019 

13. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
vom 08.11.2019 

14. Kreis Steinfurt  
vom 05.11.2019 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
15. LWL-Archäologie für Westfalen 

vom 10.10.2019 

 

 Beschlussvorschlag: 

Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung nimmt dargestellte Wohnbau-
flächen wieder zurück und stellt diese im FNP zukünftig als Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass Boden-
eingriffe durch Baumaßnahmen nicht erfolgen werden. 

Nichtsdestotrotz wird die Begründung zur 50. FNP-Änderung unter 4.3 Denk-
malschutz und Denkmalpflege wie folgt ergänzt: 

„Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bo-
denfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) ent-
deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Unteren 
Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Münster (Tel. 0251/591 8911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 
DSchG).“ 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
16. Deutsche Telekom Technik GmbH 

vom 04.11.2019 

 

 Beschlussvorschlag: 

Im Planbereich B befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.  

Im Planbereich A befinden sich keine Telekommunikationslinien, jedoch östlich 
an den Planbereich angrenzend. Es wird davon ausgegangen, dass die Lei-
tungen unverändert in ihrer Trassenlage verbleiben können.  

Da beide Planbereiche als Reserveflächen aus dem Flächennutzungsplan 
zurückgenommen werden und als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt 
werden, werden keine Tiefbauarbeiten stattfinden, die die Leitungen in ihrer 
Trassenlage verändern oder beschädigen können.  
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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B. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

 

 
I. Regionalplanungsbehörde 

 

 1. Bezirksregierung Münster 
vom 16.01.2020 

 

 Stellungnahme: 

Es gibt keine Bedenken aus raumordnerischer Sicht. 
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II. Träger öffentlicher Belange 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Stadt Lengerich 
vom 20.12.2019 

2. Gemeinde Hagen a.T.W. 
vom 30.12.2019 

3. Gemeinde Lotte 
vom 02.01.2020 

4. Gemeinde Ladbergen 
vom 06.01.2020 

5. Stadt Ibbenbüren 
vom 06.01.2020 

6. Amprion GmbH 
vom 07.01.2020 

7. Landeseisenbahnverwaltung 
vom 14.01.2020 

8. Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
vom 17.01.2020 

9. Bezirksregierung Münster – Dezernat 33 Flurbereinigungsbe-
hörde 
vom 23.01.2020 

10. Landesbetrieb Wald und Holz 
vom 27.01.2020 

11. Kreis Steinfurt 
vom 29.01.2020 

12. Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 
vom 30.01.2020 

13. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle 
Steinfurt 
Posteingang vom 03.02.2020 
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Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 04.03.2020 
Lh-305.202 
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